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Marktbeobachtung 

§ 74a. (1) Der Schienen-Control Kommission obliegt die Marktbeobachtung zur Feststellung der 
Entwicklung und zur Überwachung des Wettbewerbs am österreichischen Schienenverkehrsmarkt, 
insbesondere auch am Markt für Hochgeschwindigkeits-Personenverkehrsdienste. 

(2) Zuweisungsstellen, entgelterhebende Stellen, Betreiber von Serviceeinrichtungen, 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen und Eisenbahnverkehrsunternehmen haben der Schienen-Control 
Kommission die von dieser für die Marktbeobachtung zur Feststellung der Entwicklung des Wettbewerbs 
am österreichischen Schienenverkehrsmarkt, einschließlich der Auswirkungen auf die Fahrgäste und 
Kunden, benötigten und von ihr angeforderten Daten vollständig innerhalb angemessener Frist zu liefern. 

(3) Die Schienen-Control GmbH hat der Bundesanstalt Statistik Österreich auf deren Aufforderung 
hievon diejenigen Daten zu übermitteln, die für die Erstellung der Schienenverkehrsstatistik nach dem 
Straßen- und Schienenverkehrsstatistikgesetz, BGBl. Nr. 142/1983, erforderlich sind. Dabei ist § 10 des 
Bundesstatistikgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, anzuwenden. 
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